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Vorwort 
 
Die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und Schule ist ein wichtiger Baustein 

im Hinblick auf  die durchgängige Bildungsbiographie eines Kindes. 

Sie kann nur gelingen, wenn Eltern, Kindertageseinrichtung, Grundschule und  andere 

Kooperationspartner (z.B. Frühförderstelle, Gesundheitsamt) vertrauensvoll zusammen-

arbeiten. 

Gemeinsames Ziel einer guten Kooperation ist es, den Übergang des Kindes von der 

Kindertageseinrichtung in die Grundschule oder einen anderen Bildungsort so zu 

gestalten, dass es ihn erfolgreich bewältigen kann. Das bedeutet auch, mit den 

Kooperationspartnern individuelle Lösungen für Kinder mit besonderem 

Unterstützungsbedarf zu finden. 

Die Handreichung „Kooperation Kindertageseinrichtung–Schule“ soll als Orientierungshilfe 

für die Kooperationspartner im Rems-Murr-Kreis dienen. Sie informiert über rechtliche 

Grundlagen, Aufgaben, Chancen, Umsetzungsmöglichkeiten  und Qualitätskriterien im 

Rahmen der Kooperation. 

 

 

Der Arbeitskreis „Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule“ 
 
Der Arbeitskreis „Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule“ ist ein Gremium im         

Rems-Murr-Kreis, das sich den Themen, die sich mit dem Übergang von den 

Kindertageseinrichtungen in die Schule befassen, widmet. Der Arbeitskreis hat die 

Aufgabe, Prozesse innerhalb der Kooperation in Gang zu setzen, zu steuern und Impulse 

für die Umsetzung in die Praxis zu geben.  

 

Mit dem Arbeitskreis ist ein Vernetzungssystem mit folgenden Mitgliedern aufgebaut: 

• Staatliches Schulamt Backnang 

• Beauftragte für die Kooperation 

• Arbeitsstelle Frühförderung 

• Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung 

• Beauftragte für Grundschulförderklassen 

• Kreisjugendamt Rems-Murr-Kreis 

• Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen 

• Gesundheitsamt Waiblingen, Fachbereich Kinder und Jugendliche  
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Der Arbeitskreis „Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule“ organisiert jährliche 

Fortbildungsmodule, die für sogenannte „Tandems“ (Fachkräfte von Kindertages-

einrichtungen und Kooperationslehrkräfte von Grundschulen) konzipiert sind und von 

diesen wahrgenommen werden können. Die Tandem-Fortbildungen werden jährlich neu 

ausgeschrieben und sind auf der Homepage des Staatlichen Schulamts unter 

Fortbildungen abrufbar.  

 

Die vorliegende Handreichung wurde vom Arbeitskreis „Kooperation 

Kindertageseinrichtung-Schule“ des Rems-Murr-Kreises in einem Arbeitsprozess mit allen 

Mitgliedern erstellt.  

 

Die Ansprechpartner für den Arbeitskreis „Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule“ 

sind im  

 

• Staatlichen Schulamt:   
Leitung Fachbereich Grundschulen und vorschulische Bildung 
Roland Jeck 

Telefon: 07191/3454-133; Roland.Jeck@ssa-bk.kv.bwl.de 

 
Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung 
Dominique Grammel 

Tel. 07191/3454-152; Dominique.Grammel@ssa-bk.kv.bwl.de 

 

• Kreisjugendamt:    
Fachdienst Kindertagesbetreuung    
Sonja Haug 

Telefon 07151/501-1435; s.haug@rems-murr-kreis.de 

 

Janina Schmid 

Telefon 07151/501-1761; j.schmid@rems-murr-kreis.de 

 

 
Die Ansprechpartner sind offen für Ihre Rückmeldungen, Erfahrungsberichte und 

Anregungen zur Kooperation von  Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.    

 

 
 

mailto:Roland.Jeck@ssa-bk.kv.bwl.de
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1. Leitbild zur Kooperation  
 

Zusammen wirken die Kooperationspartner  auf das gemeinsame Ziel hin, einen guten 

Übergang für das Kind in die Schule oder einen anderen Bildungsort zu gestalten. Dies 

setzt einen offenen, wertschätzenden Umgang miteinander voraus und die Bereitschaft 

sich einzubringen. 

 

Das Leitbild ist die Grundlage für gelingende Kooperationsprozesse.  

 

  
 

Leitbild 
 

 
Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule 

 

 
 
 

 
 Das Kind steht mit seinen Ressourcen und             

seinem individuellen Bildungsweg im Mittelpunkt.  
 
 

 

 

 
 Die Beteiligten führen einen konstruktiven Dialog 

auf Augenhöhe und  stellen einen kontinuierlichen 
Informationsaustausch sicher. 

 
 

 

 
 Jeder Kooperationspartner beteiligt sich aktiv     

und trägt Verantwortung für den Verlauf des 
     Kooperationsprozesses. 

 
 

 

 
 Es  werden klare Kooperationsvereinbarungen 

getroffen und die Verfahrensabläufe sind allen 
bekannt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.clipartbest.com/cliparts/RiA/nRA/RiAnRALiL.jpeg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/09/08/82/090882772e85da305979ccaccf144a10.jpg
http://www.rockfordcybershoppes.com/screen_beans/Image6.gif
http://sertesa.com/_borders/news.h4.gif
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2. Gesetzliche und untergesetzliche Grundlagen für die Kooperation 
Kindertageseinrichtung-Schule 
 
 

Um einen gelingenden Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule zu 

gewährleisten, ist eine qualitativ hochwertige und verlässliche Kooperation zwischen 

diesen Institutionen unabdingbar. Sie ist in folgenden Gesetzen geregelt. 

 

In § 22a SGB VIII Abs. 2 sollen „die Träger der öffentlichen Jugendhilfe […]  sicherstellen, 

dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten […] mit den Schulen, um 

den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit 

Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.“ 

 

Ziele, Formen und Rahmenbedingungen der Kooperation werden in Baden-Württemberg 

in der Verwaltungsvorschrift (VwV) des Kultus- und Sozialministeriums vom 14. 
Februar 2002 geregelt. Als übergeordnetes Ziel der Kooperation wird in dieser 

Verwaltungsvorschrift benannt, dass der Übergang von der Tageseinrichtung in die 

Schule für jedes Kind gelingt. Dabei sollen die individuelle Situation des Kindes, 

pädagogische Konzepte der Kindertageseinrichtungen und der Schulen, Wünsche und 

Erwartungen der Eltern für ihr Kind sowie mögliche schulische Lernorte Berücksichtigung 

finden. 

 

Im Orientierungsplan für Kindertageseinrichtungen wird die Kooperation zwischen 

pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften in Kapitel 2.5 beschrieben. Hier wird 

ausführlich Bezug auf die 6 Bildungs- und Entwicklungsfelder genommen, an die der 

Bildungsplan der Grundschule und der Bildungsplan der sonderpädagogischen 

Einrichtungen anknüpfen. Somit kann eine gemeinsame Entwicklungs- und Bildungs-

kontinuität gewährleistet werden.        

 

Der Kreisjugendplan des Kreisjugendamtes regelt im Teilplan „Jugendhilfe und Schule“ 

die Kooperation zwischen Kindertagesbetreuung und Schule. Auf der Basis der 

rechtlichen Grundlagen ist mit Blick auf eine durchgängige Bildungsbiografie des Kindes 

seit 1984 der Arbeitskreis „Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule“ im Rems-Murr-

Kreis implementiert.  
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Schulgesetz Baden Württemberg – Schulpflicht, vorzeitige Aufnahme und 
Zurückstellung  
 
Auszug: 
 

§ 73 SchG Abs. 1 - Beginn der Schulpflicht 
(1) Mit dem Beginn des Schuljahres sind alle Kinder, die bis 30. September des laufenden 

Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, die Grundschule zu 

besuchen. Dasselbe gilt für die Kinder, die bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres 

das sechste Lebensjahr vollendet haben und von den Erziehungsberechtigten in der 

Grundschule angemeldet wurden. 

 
§ 74 SchG - Vorzeitige Aufnahme und Zurückstellung 
(1) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die gemäß § 73 Abs. 1 noch 

nicht schulpflichtig sind, zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, 

wenn aufgrund ihres geistigen und körperlichen Entwicklungsstandes zu erwarten ist, 

dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. Die Entscheidung über den Antrag 

trifft die Schulleitung; bestehen Zweifel am hinreichenden geistigen und körperlichen 

Entwicklungsstand des Kindes, kann die Schule ein Gutachten des Gesundheitsamtes 

hinzuziehen. Wird dem Antrag stattgegeben, beginnt die Schulpflicht mit der Aufnahme in 

die Schule.  

 

(2) Kinder, von denen bei Beginn der Schulpflicht aufgrund ihres geistigen oder 

körperlichen Entwicklungsstandes nicht erwartet werden kann, dass sie mit Erfolg am 

Unterricht teilnehmen, können um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden; mit 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten können auch Kinder zurückgestellt werden, bei 

denen sich dies während des ersten Schulhalbjahres zeigt. Die Entscheidung trifft die 

Schulleitung unter Hinzuziehung eines Gutachtens des Gesundheitsamtes. Die Zeit der 

Zurückstellung wird auf die Dauer der Pflicht zum Besuch der Grundschule nicht 

angerechnet.  

 

(3) Kinder, die vorzeitig eingeschult oder vom Schulbesuch zurückgestellt werden sollen, 

sind verpflichtet, sich auf Verlangen der Schule bzw. der Schulaufsichtsbehörde an einer 

pädagogisch-psychologischen Prüfung (Schuleignungsprüfung und Intelligenztest) zu 

beteiligen und vom Gesundheitsamt untersuchen zu lassen. 
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Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums und des Kultusministeriums 
über die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen (K.u.U. S.177/2002) 
 

Auszug: 

 

„Zusammen mit den Eltern tragen Tageseinrichtung und Schule gemeinsam die 

Verantwortung, beim Übergang vom Kindergarten in die Schule für die Kinder eine weitest 

gehende Kontinuität ihrer Entwicklungs- und Lernprozesse zu gewährleisten. Daraus 

ergibt sich die Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit von 

Tageseinrichtungen und Grundschulen.“ […] „Die gemeinsamen pädagogischen 

Grundlagen sind wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklungs- und 

Bildungskontinuität. Um diese zu garantieren, ist die konzeptionelle Abstimmung zwischen 

den pädagogischen Fachkräften in Tageseinrichtungen und Grundschulen unverzichtbar.“ 

 

 
Ziele und Formen der Kooperation 
 
Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist es, dass der Übergang von der 

Kindertageseinrichtung in die Schule für jedes Kind gelingt. Dabei sind folgende Punkte 

zu berücksichtigen:  

• der individuelle Entwicklungsstand und Förderbedarf des Kindes 

• die pädagogischen Konzepte, Methoden und Arbeitsweisen der Kindertages-

einrichtungen und der Schulen 

• Wünsche und Erwartungen der Eltern  

• mögliche schulische Lernorte im Grund- und Sonderschulbereich sowie Förder-

möglichkeiten  

Daraus ergeben sich unterschiedliche Felder der Zusammenarbeit, z.B.: 

• Austausch in Arbeitsgemeinschaften (Abschnitt II Nr. 1.2 bis 1.6) zu den 

pädagogischen Grundlagen der Arbeit in Tageseinrichtungen und Schulen 

• Beobachtung von Kindern hinsichtlich ihrer Lern- und Entwicklungs-

voraussetzungen, pädagogische Maßnahmen und Hilfen, ggf. unter Einbeziehung 

anderer Fachstellen 

• Beratung mit Eltern 
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Die Kooperation wird inhaltlich und organisatorisch in einem, auf die örtlichen Verhältnisse 

abgestimmten, Jahresplan ausgestaltet, der gemeinsam von Lehrkräften und 

pädagogischen Fachkräften erstellt wird. Die Schulleitung trägt Verantwortung für die 

Gestaltung und Durchführung der Kooperation auf schulischer Seite. Die Mitwirkung der 

Leitung der Tageseinrichtung obliegt dem Träger. 

Das Staatliche Schulamt klärt mit den Beteiligten Lernortfragen, die innerhalb der 

Kooperation Kindertageseinrichtung–Schule nicht erfolgen können und trägt 

Verantwortung für deren Umsetzung. 

 

 

 

Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über Öffentliche Grundschul-
förderklassen 
 

Auszug: 

 

II  Aufgabe und Ausgestaltung der Grundschulförderklasse 
1. Aufgabe 
Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, schulpflichtige, aber gemäß § 74 Abs. 2 

SchG vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen. Durch 

gezielte Förderung und freies Spiel sollen diese Kinder in ihrer geistigen, seelischen und 

körperlichen Entwicklung so gefördert werden, dass eine Aufnahme in die Grundschule 

möglich wird. Hierbei kommt dem sozialen Lernen innerhalb der Gruppe besondere 

Bedeutung zu. Es gehört jedoch nicht zu den Aufgaben der Grundschulförderklasse, die 

Lerninhalte des Anfangsunterrichts der Grundschule vorwegzunehmen. 

[…] 

Kinder mit Behinderungen, für die aufgrund ihres pädagogischen Förderbedarfs bei 

Schuleintritt voraussichtlich der Besuch eines Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrums  nach § 15 Abs. 1 SchG geeignet erscheint, werden nicht in die 

Grundschulförderklasse aufgenommen. Dasselbe gilt für Kinder, die Defizite 

ausschließlich im Beherrschen der deutschen Sprache haben. Für diese Kinder sind 

andere Fördermaßnahmen vorgesehen. 

 

3. Förderungs- und Betreuungszeit 
Die Förderungs- und Betreuungszeit für jedes Kind soll 22 Wochenstunden betragen. Die 

Grundschulförderklasse kann in einzelnen Stunden geteilt werden. Die gemeinsame 

Förderungs- und Betreuungszeit soll jedoch mindestens 13 bis 15 Stunden betragen. 
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Erforderlichenfalls können Kinder parallel zur Gruppenbetreuung durch Lehrer oder 

Erzieher zusätzlich noch einzeln gefördert werden. Die Einzelförderung sollte eine zeitlich 

begrenzte Maßnahme sein und für das einzelne Kind nicht mehr als 2 Wochenstunden 

betragen. 

Für den Beginn der Betreuung am Vormittag sind die jeweils geltenden Regelungen über 

die Festsetzung der Unterrichtsstunden für die 1. Klasse der Grundschule maßgebend. 

Die Betreuung in der 6. Unterrichtsstunde soll möglichst vermieden werden. 

Eine pädagogisch angemessene Stundenverteilung macht in der Regel eine Betreuung 

an mindestens zwei Nachmittagen erforderlich. Bei der Gestaltung des Stundenplans sind 

örtliche Gegebenheiten (z.B. Fahrwege für die Kinder) zu berücksichtigen.  

 
 

3. Beispiel einer Jahresplanung zur  Kooperation 
Kindertageseinrichtungen - Grundschule 

 

• Details, Inhalt, nähere Umsetzungsmethoden der Jahresplanung                         

werden von den jeweiligen Kooperationspartnern gemeinsam                                              

erarbeitet  (siehe Arbeitshilfe: Qualitätskriterien, S. 28ff) 

• Kontakte und gegenseitige Besuche sollten über das ganze                                        

Kindergarten-/Schuljahr verteilt werden  

• Link zu Orientierungs- und Bildungsplan: www.kultusportal-bw.de 

 
 

Zeit Inhalt Maßnahmen und Aktivitäten Beteiligte 

Juni / Juli 

(Empfehlung: 

zwischen den 

Pfingst- und 

Sommerferien, 

spätestens 

jedoch zum 

Schuljahres-

beginn) 

• Planungstreffen 

 (Kooperationspartner 

entscheiden nach 

örtlichen Gegeben-

heiten und Voraus-

setzungen) 

 

• Informationsaustausch  

• Jahresplan erstellen 

• Qualitätskriterien (erstellte Arbeitshilfe 

des AK´s Kooperation) 

o Reflektion 

o Änderungswünsche 

• Infos zu Schulfesten/-veranstaltungen 

(Einladungen, Teilnahme ermöglichen) 

• Gemeinsame Veranstaltungen planen 

(Elternabend, Fortbildungen) 

 

• Einverständniserklärung der Eltern 

einholen 

• Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf 

(z.B. Sprache, Lernen …) besprechen 

Kooperationslehrer/innen 

und zuständige 

pädagogische Fachkraft/ 

Fachkräfte  

 

 

http://www.kultusportal-bw.de/
http://sertesa.com/_borders/news.h4.gif
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Zeit Inhalt Maßnahmen und Aktivitäten Beteiligte 

September/ 
Oktober 

• Kontaktgespräch 
in der Einrichtung 

(einrichtungs-

spezifisch unter 

Berücksichtigung 

der örtlichen Ge-

gebenheiten, z.B. 

Zusammenlegung 

von zwei/drei 

Kindertagesein-

richtungen mit 

ähnlichen Schwer-

punkten/Profilen 

• Schwerpunkte/Inhalte 

gegenüberstellen und abklären 

Kooperationslehrer/innen 

und zuständige 

pädagogische Fachkraft/ 

Fachkräfte 

Oktober bis 
Februar 

• Kennenlernen der 

schulpflichtigen 

Kinder 

• Angebot/ Be- 

schäftigung 

• Gegenseitige 

Besuche 

• Besuch in der Kindertageseinrichtung 

(z.B. 1. Besuch: Lehrkraft beobachtet,  

2. Besuch: Lehrkraft führt ein Angebot 

durch) 

• Klärung einer Feststellung auf 

Anspruch eines  

sonderpädagogischen 

Bildungsangebotes  

• Schulbesuch (z.B. gemeinsame 

Weihnachtsfeier, Puppentheater) 

Kooperationslehrer/innen 

und zuständige 

pädagogische Fachkraft/ 

Fachkräfte 

 • Austauschge-
spräche            

(mit Einbeziehung 

der Sorge-

berechtigten)  

• Austausch über gemachte 

Beobachtungen 

• Fördermöglichkeiten aufzeigen 

• evtl. Empfehlung zur Vorstellung an 

einer Beratungsstelle 

Kooperationslehrer/Innen 

und zuständige 

pädagogische Fachkraft/ 

Fachkräfte 

September 
bis Dezember 

• Informationselter
nabend der 

Schulen über 

verschiedene 

Bildungsangebote 

(Grundschule, 

Grundschulförder-

klasse) 

• Kindertageseinrichtung und Schule 

informieren über Aspekte der  

Schulbereitschaft 

• Information über verschiedene örtliche 

Förderangebote  

• Informationen über familiäre 

Fördermöglichkeiten 

 

Kooperationslehrer/innen, 

zuständige pädagogische 

Fachkraft/Fachkräfte, 

Lehrer/Innen und Leitung 

der Schulen  

Dezember • Bei Bedarf: 
Feststellung auf 
Anspruch eines 
sonderpäda- 
gogischen 
Bildungsange-
botes 

• Einverständniserklärung der Eltern zur 

Überprüfung  

• Kooperationslehrkraft erstellt den päd. 

Bericht unter Einbeziehung der päd. 

Fachkraft 

• Schulleitung leitet die Unterlagen 

weiter an das Staatliche Schulamt 

Kooperationslehrer/innen,  

zuständige pädagogische 

Fachkraft/Fachkräfte,  

Lehrer/Innen und Leitung 

der Schulen 
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Zeit Inhalt Maßnahmen und Aktivitäten Beteiligte 

November bis 
März 

• Austausch 

zwischen Gesund-

heitsamt, Schule 

und Kindertages-

einrichtung 

• Info an die Schul-

leitung 

- Runde Tische 

- ESU-Schritt 2 

Kooperationslehrer/innen, 

Arzt/Ärtztin (GA) und 

zuständige pädagogische 

Fachkraft/Fachkräfte 

Februar bis 
zur Schulan-
meldung 

• Zweiter Besuch  

in der Kinder- 

tageseinrichtung 

• Überprüfung des 

Lernortes 

(Elternantrag) 

• Gezielte Beobachtung 

• Durchführung von Angeboten 

• Austausch zwischen Kooperations-

lehrkraft und päd. Fachkraft (u.a. 

Weiterführung von 

Fördermaßnahmen) 

• Individuelle Maßnahmen 

(Antragstellung, intensive Förderung) 

• Einzelgespräche führen 

Kooperationslehrer/innen,  

zuständige pädagogische 

Fachkraft/Fachkräfte und 

Eltern 

 

März Schulanmeldung Gegebenenfalls Antrag auf Zurückstellung 

(Grundschulförderklasse) oder vorzeitige 

Einschulung 

Schulleitung, Eltern und 

Lehrkräfte 

  

Ostern bis 
Sommer-
ferien 

Schulbesuche • Schulhausbesichtigung 

• Teilnahme an (einer) 

Unterrichtsstunde 

Kooperationslehrer/innen,   

zuständige pädagogische 

Fachkraft/Fachkräfte und 

Grundschullehrer/innen 

Juli Informationseltern-
abend  der Schulen 

• Info zur Einschulungsfeier und  

Klasseneinteilung 

Schulleitung und 

Kooperationslehrer/innen 

 
 
 
 

4. Beobachtung und Dokumentation 
 
 

„Das gemeinsame Anliegen von Kindertageseinrichtungen und Schulen ist es, die 

Potentiale aller Kinder frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich zu fördern“ (Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport: Ordner „Kooperation zwischen Tageseinrichtungen und 

Grundschulen“; Pkt. XII, S. 16). Aus Sicht der Elementar- und Grundschulpädagogik 

ergeben sich daraus veränderte Anforderungen im Hinblick auf die Beobachtung und 

Dokumentation kindlicher Entwicklungs- und Lernprozesse. Pädagogische Fachkräfte 

beobachten zur Analyse kindlicher Verhaltensweisen und Handlungen in der Regel aus 

der Perspektive zweier Bezugssysteme:  
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• Beobachtung des individuellen Entwicklungsverlaufs und der Lernprozesse eines 

Kindes (z.B. durch infans nach H. J. Laeven, Bildungs- und Lerngeschichten nach 

Margaret Carr, Leuvener Engagiertheitsskala, u.a.) 

• Normativ (z. B. validierte Grenzsteine der Entwicklung, SISMIK, SELDAK, PERIK) 

 

Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten können die pädagogischen Fachkräfte und 

die Kooperationslehrkräfte wichtige Informationen zum Kind austauschen. 

Die individuellen Entwicklungsverläufe, Kompetenzen und  Fähigkeiten des Kindes sollen 

beschrieben werden, damit  

• der pädagogische Bericht durch die Kooperationslehrkraft verfasst werden kann. 

• Erziehungsberechtigte bei der Antragsstellung auf Feststellung auf Anspruch eines  

sonderpädagogischen Bildungsangebotes beraten werden können. 

• eine Klärung des Einschulungszeitpunktes erfolgen kann.  

• eine Anknüpfung der Erstklasslehrkraft an die Kompetenzen des Kindes und 

dessen Bildungsbiografie möglich ist. 

 

Wir empfehlen einen Beobachtungsbogen zu verwenden, der es ermöglicht, die 

Kompetenzen des Kindes für alle wichtigen Bereiche beschreibend auszufüllen. Die 

Beobachtungen sollen im Alltag der Kindertageseinrichtung gemacht werden, ohne dass 

eine spezielle Situation herbeigeführt wird.  

Zu beobachtende Bereiche im Rahmen der Kooperation sind: 

• soziale und emotionale Kompetenz  

• auditive und visuelle Wahrnehmung  

• Sprache  

• Vorläuferfertigkeiten Schriftspracherwerb und Mathematik  

• Arbeitsverhalten / Selbstständigkeit  

• Grob- und Feinmotorik  

• Lateralität  

• Körperwahrnehmung 

 

Schwerpunktmäßig werden Kinder, bei denen eine Unklarheit im Hinblick auf die 

Einschulung besteht, von der pädagogischen Fachkraft und der Lehrkraft beobachtet. 

Eventuell werden einzelne Bereiche auch gemeinsam beobachtet. 
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Das folgende Schaubild  ermöglicht einen positiven Blick auf die ganzheitliche 

Entwicklung des Kindes und nimmt insbesondere die Vorläuferfertigkeiten für 

Schriftspracherwerb und Mathematik wahr.  
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5. Informationen zu sonderpädagogischen Bildungsangeboten 
 

 
Wenn bei einem Kindergartenkind Anzeichen für den Bedarf an einem 

sonderpädagogischen Bildungsangebot erkennbar sind, sollte frühzeitig ein Gespräch mit 

den Eltern über den angenommenen Bedarf und die weitere Vorgehensweise geführt 

werden. 

 

Braucht ein Kind spezielle Unterstützungsleistungen für den Start in der Schule, sollte 

frühzeitig – wenn möglich schon zu Beginn des letzten Kindergartenjahres – mit der 

Kooperationslehrkraft der zuständigen Grundschule Kontakt aufgenommen werden.  

 

Diese kann dahingehend beraten, dass im Rahmen einer sonderpädagogischen 

Diagnostik geklärt wird, ob ein Kind einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot hat. Die Eltern stellen in diesem Fall einen Antrag auf Prüfung des 

Anspruchs. Dieser Antrag wird über die Schulleitung der zuständigen Grundschule an das 

Staatliche Schulamt weitergeleitet.  

 

Ein festgestellter Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot kann an einem 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) oder im Rahmen eines 

inklusiven Bildungsangebots an einer Grundschule erfüllt werden. 

Wenn für ein Kind ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 

festgestellt wurde, erfolgt eine umfassende Beratung. Wird von den Eltern ein 

Bildungsangebot an einer Grundschule gewählt, führt das Staatliche Schulamt eine 

Bildungswegekonferenz durch. Hierbei wird geprüft, an welcher Schule ein inklusives 

Bildungsangebot umsetzbar ist. 

 

 
Zeitlicher Ablauf  
 

• Beantragung der Prüfung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot (SBA)      

                                                                                            

• Sonderpädagogische Diagnostik                                                                   

Informationen dazu auch auf der Homepage SSA Backnang:                             

Prüfung des Anspruchs auf ein SBA 
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• Durchführung des Beratungsgesprächs bis Anfang März 

      Feststellungsbescheid durch das Staatliche Schulamt 

 

• Bei Elternwunsch Inklusion:                   

      Planung gruppenbezogener inklusiver Angebote 

 

• Durchführung des Beratungsgesprächs/Bildungswegekonferenz                            

im April/Mai  

 

• Feststellung des Anspruches auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebots           

und des Lernortes durch das Staatliche Schulamt Backnang 

 
• Aufnahme der Schülerin /des Schülers am jeweiligen Lernort 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Homepage des Staatlichen Schulamts finden sich weitere Informationen:                                                                                                          
www.schulamt-backnang.de/,LdeStartseite/Beraten+_Fördern/Inklusion_Gemeinsamer+Unterricht 

 

http://www.clipartbest.com/cliparts/RiA/nRA/RiAnRALiL.jpeg
http://www.schulamt-backnang.de/,LdeStartseite/Beraten+_Fördern/Inklusion_Gemeinsamer+Unterricht


 
 
Handreichung Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule,  Rems-Murr-Kreis  

18 

6. Informationen des Gesundheitsamts zur Einschulungsunter-
suchung (Fachbereich Kinder- und Jugendgesundheit)  

 
 
Die gesetzlichen Grundlagen 
Die Einschulungsuntersuchung wird im Rems-Murr-Kreis entsprechend der gesetzlichen 

Vorgaben (Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulgesetz, 

Infektionsschutzgesetz, Schuluntersuchungsverordnung, Arbeitsrichtlinien des 

Sozialministeriums) flächendeckend durchgeführt. 

 

Zeitlicher Ablauf der Einschulungsuntersuchung 
Schritt 1 (im vorletzten Kindergartenjahr) 

24 bis 15 Monate vor der termingerechten Einschulung untersuchen und beraten die 

medizinischen Assistentinnen des Gesundheitsamts alle Kinder im Landkreis (Basisunter-

suchung). Die Schulärztinnen befunden im Anschluss alle Untersuchungsunterlagen. 

Kinder, bei denen sie eine vertiefende ärztliche Untersuchung oder Sprachtestung 

empfehlen, werden zu einer zweiten Untersuchung eingeladen. 

 

Schritt 2 (im letzten Kindergartenjahr): 

Im letzten Kindergartenjahr untersuchen die Schulärztinnen Kinder, bei denen die 

bisherigen Befunde aus Schritt 1 und das Kooperationsgespräch mit der aufnehmenden 

Schule und den Erzieherinnen dies nahelegen.  

 

Einladung zur Einschulungsuntersuchung (Schritt 1) 
Kinder und Eltern erhalten vom Gesundheitsamt eine schriftliche Einladung zur 

Untersuchung (Schritt 1) und den Elternfragebogen. Die Untersuchung findet in der Regel 

entweder in der Kindertageseinrichtung oder im Gesundheitsamt statt. 

 

Zur Untersuchung bitten wir die Eltern folgende Unterlagen mitzubringen 
• das Impfbuch 

• das Heft über die Früherkennungsuntersuchungen (Vorsorgeheft) 

• den ausgefüllten Elternfragebogen 
• ggf. weitere ärztliche Berichte 

 
Untersuchungsdauer 
Die Untersuchung dauert meist zwischen 45 -60 Minuten, im Einzelfall kann sie aber auch 

mehr Zeit in Anspruch nehmen. 
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Nach der Untersuchung 
Wenn eine geschulte sozialmedizinische Assistentin die Untersuchung durchführt, 

befunden  die Schulärztinnen bzw. -ärzte die Untersuchungsunterlagen im Anschluss. Sie 

laden Kinder nach ärztlichem Ermessen zu einer vertiefenden ärztlichen Untersuchung 

ein.  

Am Ende jeder Untersuchung werden die Eltern über Möglichkeiten der individuellen 

Gesundheitsförderung beraten. Zudem erhalten sie einen Elternratgeber, in dem nützliche 

Tipps zusammengestellt sind.  

Bei Entwicklungsauffälligkeiten werden  den Eltern gezielt Informationsmaterialien über 

häusliche Fördermöglichkeiten an die Hand gegeben. Falls erforderlich, empfehlen die 

Schulärztinnen und Schulärzte weitere diagnostische und therapeutische Schritte. 

 
Ergebnismitteilungen für den behandelnden Arzt / die behandelnde Ärztin 
Eine schriftliche Mitteilung über die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung wird den 

Eltern zur Weitergabe an den behandelnden Kinder- und Jugendarzt oder Hausarzt / die 

behandelnde Kinder- und Jugendärztin oder Hausärztin überreicht.  

 

Ergebnismitteilungen für Schule und Kindertageseinrichtung 
Die Untersuchungsergebnisse werden mit Einverständnis der Eltern auch an 

Kindertageseinrichtung und Schule weitergegeben. So können die Untersuchungsbefunde 

für die vorschulische und schulische Förderung der untersuchten Kinder genutzt werden. 

 

Flyer 
Genauere Informationen für Eltern findet man im Flyer "Kinder und ihre Entwicklung - 

Informationen zur Schuluntersuchung" sowie im Portal "service-bw" unter dem Stichwort 

"Einschulungsuntersuchung". 

 

Link zum Flyer über Datei: 
https://www.rems-murr-kreis.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Jugend_Gesundheit_Soziales/Kinder_und 

_Jugendliche/2016-08_Kinder-und-ihre-Entwicklung.pdf 

 

Link zu Informationen des Geschäftsbereich Gesundheit zur ESU: 
https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-

jugendgesundheit/ 

 

Ansprechpartner 
Fachbereich Kinder und Jugendgesundheit 
Telefon 07151 501-1625 

 

https://www.rems-murr-kreis.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Jugend_Gesundheit_Soziales/Kinder_und%20_Jugendliche/2016-08_Kinder-und-ihre-Entwicklung.pdf
https://www.rems-murr-kreis.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Jugend_Gesundheit_Soziales/Kinder_und%20_Jugendliche/2016-08_Kinder-und-ihre-Entwicklung.pdf
https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendgesundheit/
https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-und-jugendgesundheit/
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7. Schulanmeldung 
 

 

Einschulungsstichtag  
Für alle Kinder, die bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres sechs Jahre alt 

werden, beginnt die Schulplicht (§ 73 Abs. 1 SchG). 

Die Schulen bieten Termine zur Schulanmeldung an. Vom Schulträger werden feste 

Schulbezirke festgelegt. Der Wohnort des Kindes ist entscheidend, an welcher Schule die 

Eltern ihre Kinder anmelden.  

Die Entscheidung, ob ein Kind in der Schule aufgenommen wird oder nicht, liegt bei der 

Schulleitung.  

Eine gewissenhafte Beobachtung der Kooperationspartner und eine hohe 

Beratungskompetenz gegenüber den Eltern sind unabdingbare Voraussetzungen, um den 

für das Kind passenden Lernort und Einschulungszeitpunkt zu finden.  

 

Wünschen Eltern eine Einschulung in eine Privatschule oder in eine außerhalb des 

Schulbezirks liegende Grundschule, müssen die Kinder trotzdem zuerst an der für sie 

zuständigen Schule angemeldet werden. Die Eltern müssen in diesem Fall einen Antrag 

auf Schulbezirkswechsel bei der Geschäftsführenden Schulleitung bzw. dem Staatlichen 

Schulamt stellen.  

 

 

8. Frühförderung 
 

 
Frühförderung im Rems-Murr-Kreis 
 
Ein Angebot für Eltern 
 
 die Förderung oder Therapie für ihr Kind suchen 
 die Beratung zu Fragen der kindlichen Entwicklung möchten 

 
Für Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt. 
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Frühförderung und Beratungsstellen: 
 
 
Einrichtung 
 

Ansprechpartner Einzugsbereich 

Interdisziplinäre 
Frühberatungsstelle 
Diakonie Stetten e.V. 
Bahnhofstr. 10 
71332 Waiblingen 
 

 07151/905401-0 
         /905401-38 
www.fruehberatung.de 
IFF@diakonie-stetten.de 
fruehfoerderung@diakonie-stetten.de 
 

Rems-Murr-Kreis 

Frühberatungsstelle an 
der Fröbelschule 
Schorndorf 
Rainbrunnenstr. 24 
73614 Schorndorf 

 07181/481869 
          / 97714-20 
fruehberatung@froebelschule-
schorndorf.de 
 
 

Schorndorf, Rems-
halden, Winterbach, 
Berglen, Rudersberg, 
Urbach, Plüderhausen, 
Welzheim, Alfdorf 

Frühförderung und 
Frühberatung an der 
Bodelschwinghschule 
Berliner Str. 30 
71540 Murrhardt 

 07192/ 9365-16 
            9365-17 
fruehberatung.bsm@web.de 
 
 
 
 

Murrhardt, Backnang, 
Kaisersbach, Althütte, 
Auenwald, Aspach, 
Weissach i.T., Allmers- 
bach i.T., Oppenweiler, 
Spiegelberg, Sulzbach, 
Großerlach 

Frühberatungsstelle an 
der Herzog-Christoph-
Schule 
Nägelestr. 17 
71540 Murrhardt 
 

 07192/9235-17 oder – 18 
         901016 
hcs-fbs@gmx.de 
 
 

Murrhardt und Teilorte 

Frühberatungsstelle an 
der 
Janusz-Korczak-Schule 
Rienharzer Str. 57 
73642 Welzheim 
 

 07182/935914 
         /935915 
s.magiera-doez@jks-welzheim.de 
 
 
 

Welzheim, Alfdorf, 
Pfahlbronn, Hellershof, 
Kaisersbach, Breiten-
fürst, Aichstrut 
und Teilorte 

Sonderpädagogische 
Beratungsstelle an der  
Bodenwaldschule für 
Erziehungshilfe 
Jakob-Heim-Str. 44 
71364 Winnenden 
 

 07195/6957702 
       /6957703 
christian.baumgarten@paulinenpflege.de 

Rems-Murr-Kreis 

Sonderpäd. 
Beratungsstellen für 
sprachauffällige Kinder 
Christian-Morgenstern-
Schule  
Dammstr. 48  
71332 Waiblingen 
 
Außenstelle 
Rainbrunnenstr. 24 
73614 Schorndorf 
 

 07151/58744 
           / 562380 
info@cms-waiblingen.de 
 
 
 
 
 
 
 07181/484765 
         /993676 
info@cms-schorndorf.de    
 

Grunbach bis Fellbach 
Kirchberg, Burgstetten 
Waldrems, Berglen  
 
 
 
 
 
Geradstetten bis  
Plüderhausen, 
Rudersberg, Welzheim 
 

http://www.fruehberatung.de/
mailto:IFF@diakonie-stetten.de
mailto:fruehfoerderung@diakonie-stetten.de
mailto:fruehberatung@froebelschule-schorndorf.de
mailto:fruehberatung@froebelschule-schorndorf.de
mailto:fruehberatung.bsm@web.de
mailto:hcs-fbs@gmx.de
mailto:s.magiera-doez@jks-welzheim.de
mailto:beratungsstelle@paulinenpflege.de
mailto:info@cms-schorndorf.de
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Einrichtung 
 

Ansprechpartner Einzugsbereich 

Außenstelle 
Kleinhöchberger Str. 12 
71560 Sulzbach/Murr 

 07193/900005 
           900007 
info@cms-sulzbach.de 
 

Backnang bis 
Murrhardt, Althütte, 
Weissacher Tal 

Sonderpädagogische 
Frühförderstelle an der 
Nikolauspflege – 
Stiftung für blinde und 
sehbehinderte 
Menschen 
Am Kräherwald 271 
70193 Stuttgart 
 

 0711/6564-220      - 377            
www.nikolauspflege.de 
tanja.renz@nikolauspflege.de  
 

Rems-Murr-Kreis 
 

Beratungsstelle an der  
Ernst-Abbe-Schule  
für Sehbehinderte 
Rotweg 127 
70437 Stuttgart 

 0711/21660315 
         21660311 
beratungsstelle.ernst-abbe-
schule@stuttgart.de  
 

Rems-Murr-Kreis 

Beratungsstelle für 
pädagog. Audiologie an 
der Schule für Hörge-
schädigte St. Josef 
Katharinenstr. 16 
73525 Schwäbisch 
Gmünd 
 

 07171/188-200        -288                 
Beratung-St.Josef@t-online.de     
 

Rems-Murr-Kreis 

Pädagogisch-
Audiologische 
Beratungsstelle an der  
Immenhoferschule  
Immenhoferstr. 70 
70180 Stuttgart  
 

 0711 / 216 96956 
0711/ 216 96952 
mwittenborn@immenhoferschule.de  
 

Rems-Murr-Kreis 

 
 
 
Fachdienste: 
 
Einrichtung 
 

Ansprechpartner Einzugsbereich 

Sozialpädiatrischer 
Dienst Rems-Murr-
Klinikum Winnenden 
Am Jakobsweg 1 
71364 Winnenden 
 

 07195/591- 
Sekretariat                  -39200  
     Physio                   -38003 
         Ergo                  -38025 
 

Rems-Murr-Kreis 

Gesundheitsamt 
Bahnhofstr. 1 
71332 Waiblingen 

 07151/501- 1625 
V. Krewitz, Sekretariat 
Dr. M. Reuter, Dr. Sporckmann-Lüttich 
Dr. I. Duesterhoeft, Fr. Bundschuh 
kindergesundheit@rems-murr-kreis.de  

Rems-Murr-Kreis 

mailto:info@cms-sulzbach.de
http://www.nikolauspflege.de/
mailto:tanja.renz@nikolauspflege.de
mailto:beratungsstelle.ernst-abbe-schule@stuttgart.de
mailto:beratungsstelle.ernst-abbe-schule@stuttgart.de
mailto:Beratung-St.Josef@t-online.de
mailto:mwittenborn@immenhoferschule.de
mailto:kindergesundheit@rems-murr-kreis.de
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Einrichtung 
 

Ansprechpartner Einzugsbereich 

Heilpädagogischer 
Fachdienst für 
Kindergärten 
Beim Rathaus 1 
71336 Waiblingen-
Neustadt 
 
 

 07151/98702-720 
                    -735 
Peter.Neumann@waiblingen.de  
Peter Neumann 

Stadt Waiblingen 

Schulpsychologische 
Beratungsstelle 
Spinnerei 48 
71522 Backnang 
 

 07191/ 3454 241 
spbs@ssa-bk.kv.bwl.de 

Rems-Murr-Kreis 
 
 

Arbeitsstelle 
Frühförderung  
 

 07191/ 3454 156 
                   -160 
christof.ebinger@ssa-bk.kv.bwl.de   
Christof Ebinger 
 

Rems-Murr-Kreis 
 

 
 
 
 
Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) im Umkreis: 
 
  Stuttgart:   Klinikum Stuttgart- Olgahospital, Kriegsbergstr. 62,  
                              70174 Stuttgart     
   Tel.: 0711 / 278- 72760 
 
 Ludwigsburg:  Krankenhaus, Erlachhofstr. 10, 71631 Ludwigsburg 
       Tel.: 07141 / 9968-101  
 
 Göppingen:  Klinik am Eichert, Eichertstr. 3, 73033 Göppingen 
    Tel.: 07161 / 64 – 3392 
 
 Esslingen: Klinikum Esslingen, Hirschlandstr. 97, 73730 Esslingen 
   Tel.: 0711 / 3103 – 3651  
 
 Tübingen:  Kinderklinik der Universität Tübingen, Frondsbergstr. 23,  
              72070 Tübingen,  Tel.: 07071 / 29 – 84734 
 Schw. Hall: Diakonie – Krankenhaus, Diakoniestr. 10,  
   74523 Schw. Hall,  Tel.: 0791 / 753 – 000 
 
 Ulm:   Universitäts – Kinderklinik, Schillerstr. 15, 89077 Ulm 
     Tel.:  0731 / 500 – 57010 
 
 Maulbronn:  Kinderzentrum Maulbronn e.V., Knittlinger Steige 21, 
    75433 Maulbronn,  Tel.:  07043 / 16 - 0                                           
  

mailto:Peter.Neumann@waiblingen.de
mailto:spbs@ssa-bk.kv.bwl.de
mailto:christof.ebinger@ssa-bk.kv.bwl.de
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Kindertageseinrichtung:                                              
 

 
 
Schule:  

 

Vor- und Nachname: 
   

Geburtsdatum: 
 

Bezugserzieher/in: 
 

Kooperationslehrkraft 
 

 
Im letzten Kindergartenjahr Ihres Kindes findet ein Gespräch in der Schule statt, an dem die Schule, das 
Gesundheitsamt und der Kindertageseinrichtung beteiligt sind.  
 
Eine Schulärztin des Gesundheitsamts übergibt dabei die Untersuchungsergebnisse aus der 
Einschulungsuntersuchung Ihres Kindes an die Schule, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erteilt hatten. 
 
Ziel des Gesprächs ist es zu entscheiden, ob eine weitere schulärztliche Untersuchung im letzten 
Kindergartenjahr für Ihr Kind notwendig wird. 
 
Eine schulärztliche Untersuchung im letzten Kindergartenjahr findet letztlich aber immer nach schulärztlichem 
Ermessen statt und ist, wie alle Teile der gesamten Einschulungsuntersuchung, verpflichtend. 
 
Zur Ergänzung der ärztlichen Einschätzung sind die aktuellen Beobachtungen der Erzieherin und der 
Kooperationslehrkraft für die Schulärztin sehr wertvoll. Unserer Erfahrung nach kann durch diese Gespräche 
die ärztliche Nachuntersuchung für einige Kinder entfallen. 
 
Wir bitten Sie daher im folgenden um Ihre Einwilligung zur Kooperation der Kindertageseinrichtung 
Ihres Kindes mit dem Gesundheitsamt. 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass eine Erzieherin meines/unseres Kindes im Gespräch mit der 
Kooperationslehrkraft und der Schulärztin des Gesundheitsamts ihre aktuellen pädagogischen 
Beobachtungen über unser Kind mitteilt.  
 
Dabei stimmen wir der Übermittlung folgender Informationen zu: 
 
Schriftliche Weitergabe des in der Einschulungsuntersuchung vorgesehenen Beobachtungsbogens, den die 
pädagogische Fachkraft meines/unseres Kindes anhand ihrer Beobachtungen ausgefüllt und mit Ihnen 
besprochen hat.  
 
 ja   nein  
 
Mündliche Weitergabe der für die Einschulung bedeutenden pädagogischen Beobachtungen der Erzieherin 
zum Entwicklungsstand meines/unseres Kindes. 
 
  ja   nein  
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden (am besten schriftlich 
bei der Leitung der Kindertageseinrichtung). Es steht Ihnen frei, Teile zu streichen. Wenn Sie die 
Einwilligung nicht erteilen wollen, entsteht Ihnen oder Ihrem Kind kein Nachteil.  
 
_______________________________________________________________________________________
                              Ort, Datum         Unterschrift des/der sorgeberechtigten Person 
 

Informationen zum Datenschutz 
Die Weitergabe personenbezogener Daten ist nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten möglich. 
Die/der Erzieher/in und die Lehrkraft ist zur Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes verpflichtet. 
Dies bedeutet, dass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden. 

Einwilligungserklärung zur 
Kooperation Kindergarten - Gesundheitsamt 

im letzten Kindergartenjahr Ihres Kindes 

  Anhang I  
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                           Geschäftsbereich Gesundheit 

                                                     Fachbereich Kinder- u. Jugendgesundheit 
                                                                              Tel. 07151 501-1625 
 
 

 
Kindertageseinrichtung/Gruppe Name, Vorname, geb.                         Beobachtungsdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körpermotorik 
 
1. Treppen können beim Auf- und Absteigen, mit Beinwechsel, sicher und 

freihändig begangen werden.* 

 
ja 

 
nein 

 
2. Größere Bälle (Durchmesser etwa 20 cm) können mit Händen, Armen, Körper 

aufgefangen werden, wenn sie aus 2 m Entfernung zugeworfen werden. 

 
ja 

 
nein 

Sprachentwicklung 
 
1. Ereignisse/Geschichten werden in richtiger zeitlicher und logischer Reihenfolge 

wiedergegeben, mit korrekter, jedoch noch einfach strukturierter Grammatik. 

 
ja 

 
nein 

Soziale Kompetenz 
 
1. Kind kann Spielzeug, Süßigkeiten und Ähnliches zwischen sich und anderen 

gerecht aufteilen. 

 
ja 

 
nein 

 
2. Lädt andere Kinder zu sich ein, wird selbst eingeladen. 

 
ja 

 
nein 

Emotionale Kompetenz 
 
1. Das Kind reguliert seine Emotionen in der Regel selbstständig und ohne 

Rückversicherung mit einer erwachsenen Bezugsperson. 

 
ja 

 
nein 

 
2. Kann auch über beschämende, frustrierende, unerfreuliche Ereignisse 

berichten. 

 
ja 

 
nein 

Entwicklung der Selbständigkeit 
 
1. Richtet sich selbst Brote, Müsli, Getränke. * 

 
ja 

 
nein 

 
* bei diesem Punkt ist auch Elternangabe möglich 

 
 
 
 

 

 
 
 

Anhang II  

A. Beobachtungsbogen für Schritt 1 
 

Bitte je nach Alter des Kindes die Grenzsteine unter 1) oder 2) mit einer Abweichung 
von maximal vier Wochen vor oder nach dem Geburtstag ausfüllen. 

 
 

2) Validierte Grenzsteine der Entwicklung: Ende 60. Lebensmonat1, 5. Geburtstag 
 

1 Die Grenzsteine gehen zurück auf: R. Michaelis und G. Niemann: Entwicklungsneurologie und Pädiatrie. Das Prinzip der essentiellen Grenzsteine. S. 62 f.                 
Stuttgart 1999. Neue Daten durch: Petermann, F., Stein, I.A.(2000): Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6. Swets Testservice, Swets u. Zeitlinger, Lisse,NL. + 
Michaelis,R.(2001),Tübinger Version (noch unpubliziert); Largo,R.H.: Babyjahre, Carlsen, Hamburg 1993. Piper, München. Überarbeitet von infans 2003; version 1-03 
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 Trifft 
nicht zu 

Trifft teil- 
weise zu 

Trifft ein- 
deutig zu 

 

1 Unruhig, überaktiv, kann nicht lange 
stillsitzen 

 
0 

 
1 

 
2 

 

2 
 

Denkt nach, bevor er/sie handelt 
 

2 
 

1 
 

0 

 

3 Führt Aufgaben zu Ende, gute 
Konzentrationsspanne 

 
2 

 
1 

 
0 

 

4 
 

Ständig zappelig 
 

0 
 

1 
 

2 

 

5 
 

Leicht ablenkbar, unkonzentriert 
 

0 
 

1 
 

2 

 
Summe:    

 
Interpretation: 

 
(0-5 Punkte)  unauffällig (6 Punkte)  grenzwertig (7-10 Punkte)  
auffällig 
 
 
Wie viele Stunden ist das Kind pro Woche in der Kindertageseinrichtung?   ______ 
Stunden 
 
 
Nimmt das Kind in der Kindertageseinrichtung an einer speziellen Fördermaß-
nahme teil? 

 
Sprachförderung: Nein O Ja O, seit   

 
Inklusion/Integration: Nein O Ja O, seit   

 
Andere Fördermaßnahme Nein O Ja O, seit   Art der Maßnahme: 

 
 
Stärken des Kindes / sonstige Beobachtungen oder Anmerkungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anhang III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_______________    Name der Erzieherin/des Erziehers:___________________ 
 
 
 
 
 
 

Stärken und Schwächen (SDQ-D): Wie gut treffen die folgenden Beschreibungen zu? 
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Antwort das Verhalten des Kindes in den letzten sechs 
Monaten. 
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Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen 
 

- Qualitätskriterien – 
 

 
Arbeitshilfe zur Reflexion, Weiterentwicklung und Prozesssteuerung                                             

der Maßnahmen zur Kooperation 
 

 
 
Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sind zur Kooperation und Zusammenarbeit 
verpflichtet.  
 
Gemeinsames Ziel ist es u.a.: 
 

• den Übergang der Kinder von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule, 
bzw. andere schulische Lernorte, kindgerecht, gelingend zu gestalten sowie 

• die Neugierde und Lernbereitschaft der Kinder zu erhalten und zu 
unterstützen. 

 
Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und den einzelnen Partnern wird die 
Umsetzung der Kooperation sehr unterschiedlich wahrgenommen. 
 
Ein wesentlicher Faktor für eine gelingende Kooperation ist die Bereitschaft der 
Beteiligten in einen gemeinsamen Prozess zu gehen und miteinander auf Augenhöhe zu 
kommunizieren. 
 
Die vorliegenden Qualitätskriterien sind als Arbeitshilfe zu verstehen, die diesen 
gemeinsamen Prozess unterstützen soll, um: 
 

• sich besser gegenseitig kennenzulernen, 
• mehr von der Arbeitsweise, der Haltung und den Aufgaben des anderen zu 

erfahren, 
• die Kooperation vor Ort gemeinsam zu reflektieren und zu optimieren, 
• gemeinsame Ziele, Maßnahmen und Aktivitäten festzulegen. 

 
Es ist nicht wichtig, alle Punkte „abzuarbeiten“, da viele Bereiche bestimmt schon geklärt 
sind und gut funktionieren. Vielmehr geht es darum, dass sich die Kooperationspartner 
anhand der Arbeitshilfe mit der „Qualität“ ihrer Kooperation auseinandersetzen. 

  Anhang III  
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Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen  
- Qualitätskriterien – 

 
Arbeitshilfe zur Reflexion, Weiterentwicklung und Prozesssteuerung der Maßnahmen zur Kooperation   

 
Grundschule:_________________________________________                            Kindertageseinrichtung- bzw. Schuljahr _______/_______ 
 
Kindertageseinrichtung/en: _____________________________                    
 
_____________________________________________________          Datum: ________________________________  
 
 

1. Allgemeine Grundlagen und Ziele 
 

Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
1.1. 
Die Kooperation zwischen 
Grundschule und Tagesein-
richtungen für Kinder ist klar 
geregelt.  
 

   

1.2. 
Die Leitung der Kindertages-
einrichtung, Träger, Kooperations-
lehrkräfte und Schulleitung 
übernehmen „gemeinsam“ die 
Verantwortung für die Planung und 
Unterstützung von Maßnahmen 
und Aktivitäten. 
 

   

1.3. 
Die Kooperation geschieht in 
gegenseitiger Wertschätzung und 
auf Augenhöhe. 
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2. Felder der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung und Grundschule 

 
Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 

2.1. 
Der Jahresplan ist Ergebnis eines 
Verständigungsprozesses unter 
Beteiligung pädagogischer 
Fachkräfte und Kooperations-
lehrer/innen (ggf. des Eltern-
beirates). 
 

   

2.2. 
Der Jahresplan wird  im Rahmen 
der Kooperation  regelmäßig 
evaluiert. 
 

   

2.3. 
Die beteiligten Institutionen geben 
sich wechselseitig Einblick in ihre 
Arbeit. Sie kennen Rahmen-
bedingungen, Organisations-
strukturen, gesetzliche Grund-
lagen und Vorgaben der Partner. 
Ebenso kennen sie die Pädagogik, 
das Leitbild, die Haltungen, die 
Arbeitsweisen und die Struktur 
eines Tages in der Schule bzw. 
Kindertageseinrichtung. 
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Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 

2.4. 
Die pädagogischen Fachkräfte 
und die Kooperationslehrer/ innen 
pflegen einen regel-mäßigen 
Austausch zur Klärung von 
Begrifflichkeiten  (z.B. Bildungs-
pläne, Orientierungsplan, Frage 
der Feststellung von Schul-
fähigkeit, lernmethodische 
Kompetenzen, Bildungs-
verständnis, Verständnis von 
Förderung, Beobachtung von 
Bildungsprozessen, Methoden im 
Kindertageseinrichtung, 
Anfangsunterricht …). 
 

   

2.5. 
Pädagogische Fachkräfte und 
Lehrer/innen verständigen sich 
über Basiskompetenzen und 
Vorläuferfähigkeiten für 
Schrifterwerb, Lesen und 
Mathematik. 
 

   

2.6. 
Die/der Kooperationslehrer/in 
besucht die künftigen Schulkinder 
mindestens zweimal im letzten 
Kindergartenjahr in der Kinder-
tageseinrichtung. Bei Bedarf 
werden mehr Besuche 
durchgeführt.  
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Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
2.7. 
Der Bildungsprozess des 
einzelnen Kindes wird von der 
Kindertageseinrichtung 
kontinuierlich dokumentiert und mit 
dem Einverständnis  der Eltern mit 
der Kooperationslehrkraft 
reflektiert. 
 

   

2.8. 
Eltern, pädagogische Fachkräfte 
und ggf. Kooperationslehrer/innen 
verständigen sich über den 
individuellen Förderbedarf des 
angehenden Schulkindes.  
 

   

2.9. 
Fragen über eine Zurückstellung  
oder frühere Einschulung von 
„Korridorkindern“ werden bei 
Bedarf im Rahmen eines runden 
Tisches (Eltern, pädagogische 
Fachkraft,  Kooperationslehrer/in, 
ggf. Schulleitung, Fachdienste, 
Therapeuten), unter Einbeziehung 
der Ergebnisse der Einschulungs-
untersuchung, geklärt.  
 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
Handreichung Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule,  Rems-Murr-Kreis  32 

Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
2.10. 
Pädagogische Fachkräfte, 
Kooperationslehrer/innen und 
Eltern kennen mögliche schulische 
Lernorte im Grund- und Sonder-
schulbereich, sowie die Verfahren 
der Lernortklärung und ggf. das 
Verfahren der Eingliederungshilfe 
im schulischen Bereich. 
 

   

2.11. 
Pädagogische Fachkräfte und 
Kooperationslehrer/innen nehmen 
gemeinsam an Fortbildungen teil 
(Tandemfortbildungen). 
 

   

2.12. 
Mit dem Einverständnis und in 
enger Absprache mit den 
Erziehungsberechtigten arbeiten 
die pädagogischen Fachkräfte mit 
Fachdiensten, Institutionen im 
Gemeinwesen (z.B. Sportvereine, 
Musikschule) zusammen. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Handreichung Kooperation Kindertageseinrichtung-Schule,  Rems-Murr-Kreis  33 

3. Kooperation mit Eltern 
 

Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
3.1. 
Die Eltern sind über alle 
Kooperationsmaßnahmen 
zwischen Kindertageseinrichtung 
und Grundschule informiert. 
 

   

3.2. 
Eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten über die 
Weitergabe von Informationen/ 
Daten über ihr Kind an die 
Grundschule liegt vor. 
 

   

 
 

4. Gestaltung des Übergangs 
 

Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
4.1. 
Die Kinder freuen sich auf die 
Schule, sind neugierig und 
lernbereit. 
 

   

4.2. 
Die Erkundung des 
Schulgeländes/-gebäudes und das 
Miterleben von Unterrichts-
stunden werden mit den Kindern 
gemeinsam vorbereitet, gestaltet 
und nachgearbeitet. 
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Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
4.3. 
Hospitationen und Besuche 
außerschulischer Betreuungs-
angebote (z.B. verlässliche 
Grundschule, Hort etc.) sind 
möglich.   
 

   

4.4. 
Gemeinsam durchgeführte 
Aktivitäten sind wünschenswerter 
Bestandteil des Kooperations-
angebotes der Kindertages-
einrichtung und der Grundschule 
(z. B. Sport, Musik, Projekte, 
Feste...) 
 

   

 
 

5. Evaluation und Weiterentwicklung aller Qualitätskriterien 
 

Qualitätskriterien Maßnahmen und Aktivitäten Reflexion Zielvereinbarungen 
5.1. 
Alle Qualitätskriterien werden 
regelmäßig evaluiert (Wirksamkeit, 
Zufriedenheit aller Beteiligten). 
 

   

 
Quellen: 
Als Vorlage dienten die Qualitätskriterien des Evangelischen Landesverbandes Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.. 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden- württembergischen Kindergärten, Weinheim und Basel 
2006 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg 
Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen, 2002 
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen 
Bertelsmann Stiftung: Dreikäsehoch 2005, KiTa-Preis zum Thema: „Von der Kita in die Schule“, 2006 
Kindertageseinrichtung heute: Basiswissen Kita, Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule, Freiburg, 2004
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Quellenangaben  
 
 

• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg; „Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen“; Freiburg 2014; Verlag Herder 

 
• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg; „Kooperation 

zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen“; Kooperationsordner, 
Stuttgart 2002; http://www.kindergaerten-
bw.de/,Lde/Startseite/Kooperationen/Material+_+Kooperation 
 

• Bilder/Cartoons - screen beans free download; 
https://www.google.de/#q=screen+beans+download+kostenlos&*&spf=1 

 
  
 
Arbeitskreis Kooperation Kindertageseinrichtungen-Schule 
 
An der vorliegenden Handreichung haben folgende Personen mitgewirkt:  
 
Biber, Thomas (Fachbereich Sekundarstufe 1 und Inklusion, Schulamt Backnang)  
Bolay, Ingrid (Fachberaterin für Anfangsunterricht und Frühberatung des SBBZ mit dem 
Schwerpunkt Sprache) 
Daerr, Hiltrud (Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Gemeinde Auenwald)  
Dippon, Sonja (Kooperationsbeauftragte Kindergarten-Grundschule, Schulamt Backnang) 
Ebinger, Christof (Arbeitsstelle Frühförderung, Schulamt Backnang) 
Ehlert, Karin (Kooperationsbeauftragte Kindergarten-Grundschule, Schulamt Backnang) 
Frischling, Friedhilde (Fachbereich Bildung und Erziehung, Stadt Waiblingen)  
Grammel, Dominique (Arbeitsstelle frühkindliche Bildung, Schulamt Backnang) 
Haug, Sonja (Fachdienst Kindertagesbetreuung, Kreisjugendamt, Rems-Murr-Kreis) 
Hellebronth, Ute (Fachbereich Bildung und Erziehung, Stadt Waiblingen) 
Jeck, Roland (Leitung Fachbereich Grundschule / vorschulische Bildung, Schulamt 
Backnang)  
Konnerth, Sieglinde (Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Stadt Schorndorf) 
Leiner, Elke (Leitung der Abteilung frühe Bildung und Kindertageseinrichtungen, Stadt 
Fellbach)  
Mulansky, Andrea  (Gesamtleitung und Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Stadt 
Murrhardt) 
Recknagel, Brigitte (Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Stadt Winnenden) 
Reinhold, Frauke (Fachberatung Kindertageseinrichtungen, ev. Kirchenbezirk Schorndorf)  
Reuter, Dr. Marianne (Fachbereichsleitung Kinder- und Jugendgesundheit, 
Gesundheitsamt, Landratsamt Rems-Murr-Kreis) 
Rieger-Mühleck, Sabine (Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Ev. Verein Fellbach) 
Rentschler, Martina (Fachdienst Kindertagesbetreuung, Kreisjugendamt, Rems-Murr-
Kreis) 
Sawall, Sabine (Beauftragte für Grundschulförderklassen)  
Volzer, Julia (Kooperationsbeauftragte Kindergarten-Grundschule, Schulamt Backnang) 
Widmer, Bärbel (Pädagogische Leitung Kindertageseinrichtungen, Stadt Backnang) 

 

http://www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Kooperationen/Material+_+Kooperation
http://www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Kooperationen/Material+_+Kooperation
http://www.rockfordcybershoppes.com/screen_beans/Image6.gif
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